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hr werdet ſein wie Gott, allein die Entwickelung der Dinge
zeigt das Gegentheil. Trum chließen Uir mit den Worten:
Wenn die en eit nicht umkehr und das wieder anbetet, baS
ſie ſeit einiger Zeit verbrannt hat, und das verbrennt, vas ſie
angebetet hat, dann für Europa überhaupt Gambetta Profet,
die Urun wird roth ſein. Wer leht, ird S

Begierungsacte ges xreten Bisckofs Von0
Ein Beitrag zur Dibeeſangeſchichte von Friedrich Scheibelöerger.

Am Auguſt 1786 rhielt das Conſiſtorium Urch einen
„Thürhüter“ ein Regierungsdecret ꝗ

29—

uli gegen die abge
ſchafften eiertage mit dem Auftrage, „daß das Conſiſtorium dem
Klerus eine geſchärfte Verordnung mit dem Bedeuten zufertige, daß
auch die Entſchuldigung, als ob 8 wegen Zudringlichkeit des Volkes
eſchehe, ni angenommen werden würde, weil man den Seelſorger
auch gegen das zu ſchützen viſſen wird.“ Das Conſiſtorium
entledigte ſich dieſes Auftrages urch die biſchöfliche Verordnung

Auguſt 1786, worin dem Klerus mitgethei wird, „daß In
Zukunft jene Seelſorger, die an einem abgebrachten ehertag dem
on ehehin beſtehenden Verbot zuwider, einen feyertäglichen Gottes
dienſt halten würden, das erſtemal mit einem ſcharfen Verweis an

geſehen, und m weiteren Uebertretungsfalle ohne weiters 5  Ar Re⸗
ſignation ihrer Pfründen verhalten, die Grundobrigkeiten aber, welche
einen ſolchen Unfug anzuzeigen Unterlaſſen würden um 5 g9e⸗
ſtraft werden ſollen.“ Zugleich wurde mn olge eines beſondern
en Befehls allen Seelſorgern aufgetragen, daß ſie an abge
brachten Feyertägen ihre Grundſtücke durch ihr Geſinde öffentlich be
arbeiten laſſen und hiemit ſogleich Aunl erſt einfallenden abgebra  en
eyertag den Anfang machen en

In welcher Zwickmühle ſich die Seelſorger hinſichtlich der ab
geſchafften Feiertage zwiſchen Regierung und olk befanden zeig
das Auskunftsmittel, welches einige erfanden, nämlich an abgebrachten
Feiertagen wo nur eine ſtille 3u halten, ＋

abel aber ſich eine
Litanei herabſingen“ zu laſſen Allein auch dieſes wurde ihnen
mittelſt Regierungsdecretes 17 Auguſt verboten und ihnen
afur aufgetragen, an Sonn-— und Feiertagen „über die weſentliche
üte und den mit der Religion übereinſtimmenden en der landes-
fürſtlichen Verordnungen dem Volk überzeugen und fruchtbringend
3U reden.“

Vgl die früheren Aufſätze der Jahrgänge 1875 198, 478
und 1874 G 350, 478 der Quartalſchrift
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Höchſt ſonderbar, gelinde geſprochen, aber charakteriſtiſch für

jene Zeit iſt eine unterm Auguſt erfloſſene Conſiſtorialverordnung
über die 88  Kreuzwegandacht. Dieſelbe beſtimmte daß alle jene Vor⸗
ſtellungen, —  — ſich auf eine 0 unſichere und nicht allgemeine
Tradition oder Vermuthung gründen, Dite der dreifache Fall
des Heilandes, die Darreichung des Schweißtuches uInd dgl entfernt
und uſtatt derſelben gewi Umſt aus der Leidensgeſchichte
vorgeſtellt; die über den Bildern angehefteten 5 zweckloſen (1)
Kreuze hinweggeſchafft; 0 der gewöhnlichen Kreuzwegbücher,
„die gemeiniglich nu inem elenden Ton und ohne Salbung geſchrieben
ſind,“ andere moderne eingeführt; das Hin⸗ und Hergehen von
einem Bilde zum andern, wodurch die übrigen Anweſenden Im Ge
bete geſtört werden, als etwas ohnehin Unnöthiges unterlaſſen und
die Bilder esha ſo aufzurichten ſeien, daß ſie ohne das Hin  2 und
Hergehen nöthig 3u haben, überſehen werden können; von den
der Kreuzwegandacht anhaftenden Abläſſen keine Meldung gemacht,
vielmehr 2  — an den Bildern angehefteten Ablastafeln weggenommen
oder verſtrichen werden ſollen; die bisher an beſtimmten Tagen
In den Kirchen gebräuchlichen Kreuzwegandachten unterlaſſen werden
en und kein Kreuzweg u  E werde.

In demſelben Tage (17 ug erließ die Regierung ein ei
Deeret an das Conſiſtorium mit dem Auftrage, die Seelſorger

3u ermahnen, daß ſie das Volk, welches allbereits über die kirchen⸗
politiſchen Verordnungen laut U begann, beſchwichtigen
ſollten; das Conſiſtorium entledigte ſich dieſer Aufgabe, urch 2  —

des Monats noch eine Belobung der Regierung eintrug.
Verordnung 21 Auguſt in einer eiſe, die ihm zum Schluſſ e

Mehr Berückſichtigung erheiſcht die biſchöfliche Verordnung
Auguſt 1786 Durch leſelbe wurde nämlich die Ur die

kaiſerliche Verordnung 9 Auguſt 1783 vollzogene Aufhebung
aller In Oeſterreich beſtandenen Bruderſchaften und Zuſammenwerfung
derſelben In eine einzige Verbrüderung der ſogenannten „thätigenV  iebe des Nächſten“ und mit ihr das damit verhundene „Armen⸗
inſtitut“ V Oberöſterreich organiſirt, und als Tag der Einführung
und des Beginnes derſelben das Feſt Mariä Namen für die
Linz, und der er Sonutag des intermonats für die Landbezirkefeſtgeſetzt. Der Endzweck dieſer Unter den Schutz des Heilandes de⸗
ſtellten Einrichtung!)) 0  e die thätige Nächſtenliebe, insbeſondere
aber die Beförderung der Verſorgung der wahrhaft Armen ſein. 16
Meittel zur Erreichung dieſes Zweckes beſtanden In der Ausfindig⸗
machung und Beſchreibung der wahren Armen In der ordentlichen

Bruderſchaft kann man ieſelbe nach den kirchlichen Grundſätzenuneigentlich nennen.
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und Iuderordenilthen Einſammlung des Almoſens, un der ordnungs⸗
mäſſigen Vertheilung und Verrechnung desſelben und un der Abſtel
lung de Mäüſſigganges und des Bettels Sie ſollte für das ganze
and nur eine ſein, jedo Iu ſo viele Unterabtheilungen, als Pfar
reien zerfallen (Bezirle), deren mehrere zuſammen wieder
einen Hauptbezirk ilden ſollten. n der Spitze derſelben an
für das ganze Land die Stiftungscommiſſion m Linz, welche
die Seelſorger dieſer und einige Beiſitzer des Linzer Haupt⸗
bezirks, den —  — —5  Z3 Pfarren der Hauptſtadt und eter m der
Zizlau ildeten, we 8 die Umſtände erforderten, zu ihren Sitzun⸗
gen beiziehen ſollte. U em Lande bildeten die Decanatsbezirke die
Hauptbezirke, über welchen für die einzelnen Landesviertel die
reishauptleute als Protectoren ſtanden Die Unterbezirke hatten
die vorfallenden Anſtände den Hauptbezirk einzuberichten und
monatlich an denſelben einen ſummariſchen Rechnungsextraet einzu⸗
chicken. Di  e Hauptbezirke ollten hingegen die Anfragen der Inter
bezirke beantworten, die etwa bemerkten Fehler verbeſſern, Ti ſchleu⸗
nige Hilfe noth that, das Nöthige dem bei andern Pfarren über
den monatlichen Bedarf allenfalls verbleibenden Ueberſchuß anweiſen,
die wichtigeren Anſtände, welche ſie elbſt nich beheben konnten, durch
die Kreishauptleute als Protectoren an die Stiftungscom⸗—
miſſion eri  en und derſelben einen aus den verſchiedenen Rechnungs⸗
extracten der einzelnen Pfarren zuſammengeſtellten Hauptausweis
einſchicken und von aher die nöthigen Belehrungen und die Be⸗
ſtimmung der wechſelſeitigen Aushilfe erwarten. e Verbindlich⸗
keiten der Mitglieder beſtanden n der Anzeige der ausfindig 9e
machten und dem Inſtitut noch Uunbekannt gebliebenen Armen, ſowie
auch jener, die kein dem Grade ihrer Dürftigkeit angemeſſenes oder
ein unverdientes Almoſen von dem Inſtitut genoſſen. Ferners ſollten
ſie noch 3u den Dienſten der Bruderſchaft ſich gebrauchen laſſen, das
Almoſen, das ſie nach ihrem Vermögen geben und das ſie früher
den Armen ſelbſt unmittelbar ge  en hatten, von nun den
Inſtitutsalmoſenſammlern einhändigen, müſſigen ern das Almoſen
verweigern und verdächtigen euten keinen Aufenthalt gewähren, alle
Gelegenheiten dem Nächſten wahre Dienſte eiſten benützen und
überhaupt das Beſte des Inſtitutes und deſſen Ausbreitung befördern.

der kirchlichen Abläſſe wurde den Mitgliedern geſagt, daß ſie
von ott eine höhere Belohnung, und war un einem um ſo öheren
Grade erwarten hätten als ihre Wohlthaten durch das Armen—
ſtitu beſſer als bei der einzelnen Austheilung des moſen
wendet varen *7 ferners wurde ihnen verſprochen der Antheil
dem Gebete der un der Verſorgung ſtehenden Armen, welches ſie
ſowohl bei der wöchentlichen Austheilung des Almoſens als auch ſonſt
für die Wohlthäter verrichten, ſowie die Theilnahme an jenen Meſſen,
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welche von den freiwillig dazu beſtimmten Beiträgen oder ſonſt
freiwillig von den Seelſorgern für ebende oder verſtorbene M‚

(it⸗
brüder geleſen werden. Beſtimmier, als dieſe theilweiſe urch die
Communio sanctorum ohnehin bedingten, theilweiſe durch ziemlich
problematiſche Vorausſetzungen ehr ungewiß gewordenen geiſtlichen
Vortheile, wohl die denſelben noch beigefügten Rechte der Meit
glieder, des beſonderen Anſpruches auf die Verſorgung 8 Inſtitutes
im Verarmungsfalle, der Einſichtnahme In die Armenbeſchreibung,
Verſorgungsliſten und Rechnungen, der Wahl der Bruderſchaftsvor—
ſteher bei den Hauptbezirken und der Theilnahme und Antragſtellung
bei den Verſammlungen der Bruderſchaftsvorſteher. Außerdem konn-⸗
ten im Falle Le. Ahlebens ſie ſelbſt oder ihre Angehörigen ver

ꝛ
langen, daß das Bruderſchaftsbuch, Iu welches ihre Namen einge—
tragen wurden, auf —  — Todtenbahre ſtell und ihre Leiche nach
Thunlichkeit einigen der n Verſorgung ſtehenden Armen begleitet
werde. 16 Bruderſchaftsvorſteher n jedem Unterbezirke die
weltliche Obrigkeit, der Seelſorger, der Armenvater und der Rechnungs⸗
führer, die jedoch von Zeit zu Zeit, beſonders bei wichtigeren Be
rathſchlagungen, einige Männer aus der Gemeinde beiziehen ſollten.
In den Hauptbezirken beſtanden dieſelben aus dem Seelſorger, der
Obrigkeit, dem Kreishauptmann al Protector, mehreren geiſtlichen
und weltlichen Beiſitzern Aſſeſſoren), einem beſtändigen Secretär,
welchem die Expeditionen oblagen, einem Hauptrechnungsführer, einem
Protokolliſten, welcher bei den itzungen das Protokoll und die Haupt  2
rechnung ührte. Zur Wahl hatte der Seelſorger einverſtändlich mit
der weltlichen Obrigkeit den Vorſchlag.

Anfangs ſollten die Bruderſchaftsvorſteher alle 14 Tage, ſpäter
Alle Monate Verſammlungen halten, wozu die Armenväter und
Rechnungsführer beigezogen werden mußten. Alljährlich am
Maria-⸗Namensfeſte eine Bruderſchaftsfeier ſtattfinden, und zwar ollte
Vormittag vor dem Hochamte eine Predigt über das Armeninſtitut
und Nachmittags nach dem gewöhnlichen Gottesdienſte ein Opfer⸗

mit „Großer Gott, u loben abgehalten werden. Ein
ebenſolcher Opfergang wurde auch für das Weihnachts- und ſter
feſt vorgeſchrieben. Die Aufnahme der Mitglieder erfolgte 2 der
Sakriſtei durch inzeichnung N das Bruderſchaftsbuch und ES ſollten
zu dieſem Zwecke die Seelſorger das olk durch Predigten, Chriſten

—

2lehren oder Iu beſonderen Verſammlungen aneifern und mit der Ein
zeichnung on acht Tage vor dem Einführungstage beginnen, 5„um
das ſonſt unvermeidliche Gedräng Aul Tag der Einführung zU ver⸗
hindern. 2  AIm Einführungstag elbſt ſollten die an dieſem oder dem
Vortage gewählten Bruderſchaftsvorſteher un einem feierlichen Einzug
Unter dem Geläute der Glocken und inter Ortut der Armen ſichin die Pfarrkirche verfügen, woO nach einer über dieſen Gegenſtand
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gehaltenen Predigt die Angelobung Iin der Ar vorgenommen wurde,
daß von einem Mitgliede die Bruderſchaftsverbindlichkeiten laut vor.

geleſen wurden, worauf das Hochamt ſtatthaben 0  E, bei welchem
den Armen „und allenfalls auch den Mitgliedern“ der Empfang der
hU Communion freigeſtellt wurde. Nachmittags Enn Opfergang
für die Armen ſein. Dieß brachte nun das Conſiſtorium dem
Hlerus zur Kenntniß, indem eS demſelben auftrug, nicht blo ich
elbſt eine vollſtändige Kenntniß dieſer Sache uInd der ihm daraus
erwachſenden Obliegenheiten V  U verſchaffen ſondern auch das Volk
„gründlich und wohlbegreiflich 3u belehren, vie ehr leſe fromme
Vereinigung bei einer guten Abſicht ott gefällig, Die die Haupt—
zwecke der rſten Liebesverſammlungen und Bruderſchaften darin ver.

einigt und welche geiſtliche Vortheile ſich hievon zu verſprechen ſeien!“
dieſer biſchöflichen Verordnung kam n Folge Hofreſolution

noch antk 19 Sept ein Regierungsnachtrag, worin geſagt
wurde, daß die feierliche Einführung der alleinigen Bruderſchaft der
thätigen Liebe •i der Hauptpfarr vorzunehmen und nur annl

Tage der Einführung ſelbſt nach der Predigt die Armen durch die
Pfarrer und Armenpbäter mn feierlichem Zuge In die Kirche eingeführt
werden ſollen Würden hei dieſer Gelegenheit beſondere Almoſen ge⸗
pendet, ſo ſeien leſe nach dem Hochamte 3U vertheilen. leſe Ein
führung der Armen In die Kirche und Vertheilung außerordentlicher
Beiträge habe jedoch Am Tage der wirklichen Errichtung der
Bruderſchaft 3zu geſchehen und dürfe bei den jährlichen Dankfeſten
nicht wiederholt werden. Auch dürfe für die Bruderſchaftsfeſte fein
beſonderer Ablaß verkündet werden.

Ungeachtet eſſen an aber, wie un eln Hofdecret vont
13 Sept. lehrt, das Armeninſtitut keine begeiſterte Aufnahme. urch

werden nämlich die Seelſorger und Armenväter neuerdings
angewieſen, ſich angelegen ſein. zu aſſen, den Einwohnern den wahren
Nutzen dieſer Anſtalt einſehen U machen und ſie U milden Beiträgen
zu bewegen, maſſen von den in Steyer anzutreffenden meiſtens Hand  —
werkern vielmehr 3u vermuthen iſt, daß ſie zuu Aufrechthaltung des
Armeninſtituts beizutragen und den benachbarten Ortſchaften en 1
Beiſpiel zu geben ſich beeifern werden. Der wenige Fortgang dieſer
Anſtalt ſei überhaupt der ſich mindernden Thätigkeit der Armen—⸗
Ater und der Seelſorger zuzuſchreiben.

Intereſſan iſt eine Conſiſtorialverordnung ODetober
etre des „ſchreienden“ Chorgebetes un den Klöſtern. Die—

beſtimmt nämlich: Der Chor ſei nuu Qu und vernehmlich
beten; Aam Weihnachtsfeſte ſeien die M  atutin und daudes, In der

arwoche die ſogenannte Pumpermette; Feſttagen primae Classis
die Laudes Capitel angefangen, alſo Hymnus und Benedictus,
ſowie der Veſper der Hymnus und das Magnificat un gemäſ⸗
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ſigtem Tone und mit Orgelbegleitung 3u ſingen; die ſonſt zur Nachts⸗
zeit gehaltenen Metten ſeien auf die Frühſtunden übertragen, ind
die gewöhnlichen Choralämter in Conventmeſſen verwandeln. Nur
die geſtifteten Choralſeelenämter durften ferners abgehalten werden.
Solche Klöſter, welche gemeinſamen Chorgebet diſpenſirt varen,
wurden nur zur M  (ette n der Chriſtnacht und ur Pumpermette n
der Charwoche verpflichtet.

48 k. Kreisamt des Hausruückviertels hatte CS ſich beif allen
laſſen, bei vorkommenden Ehediſpenſen en Parteien, „ſoviel S den
bürgerlichen Vertrag betrifft“ die Diſpenſen zu ertheilen, dieſelben
aber „In Anſehung des Sakraments“ das biſchöfliche Con-—
ſiſtorium anzuweiſen. Die trug ihm aber von der Regierung nicht
bloß einen ſcharfen Verweis, ondern auch die Belehrung ein, daß
das Kreisamt nicht bloß die Gewalt habe von den ſtaatlichen, ſondern
auch von den kanoniſchen Ehehinderniſſen intuitu sSacramenti zudiſpenſiren, und daß nach Erlangung einer weltlichen Diſpenſationeine 0 geiſtlicher Seite gar nicht mehr nothwendig ſei. N  n
das Conſiſtorium aber ſchrieb dieſelbe aus dieſem nlaſſ Uunterm

December, daß ſie ſich von den ohnehin niemals bezweifelten ächtenGrundſätzen desſelben und eſſen zur Hintanhaltung aller Irrmeinun—
geu und Vorurtheile E geneigtem Eifer verſehe, daß, ſowie das-⸗

bei vorkommenden derlei Beſcheiden die Albernheit des Inhaltesund der gar nich daher paſſenden Diſtinction des Contractes und
des Sakramentes einſehe, ſolche Parteien zurückweiſen und 3u belehren
wiſſen werde, ſich mit verordnungsmäßig Oel der Regierung oder den
Kreisämtern angeſuchten Aufgebotsdiſpenſen, über we keine
weitere Diſpenſation mehr nothwendig ſei, zu begnügen.Die Regierung verſpreche ſich ogar von des Conſiſtoriums mit
Wiſſenſchaft vereinigter Thätigkeit und Rückſichtsnahme auf die hredes Diöceſanklerus, daß nicht entſtehen werde, ſolche Be—
lehrung auch weiters erſtrecken, alls etwa, as nicht ver⸗
muthen wolle, ern oder der andere echan oder Pfarrer oder ſonſtemand aus dem Säkular oder Regularklerus hervorkäme, welcherdießfalls eine Schwäche und inen Mangel an nöthigen Kenutniſſenverriethe und hiedur den Irrungen und Vorurtheilen der Par⸗theien nla gäbe, folglich auch dießfalls noch einer Belehrung be⸗
dürftig wäre, Andere hienach leiten können.“

(Fort 53 folgt.)


